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Erste Satzung zur Änderung der 
Studienordnung für den Masterstudiengang  

“Sustainable Forestry and Land Use Management” 
 
 
 

Aufgrund von § 45 Absatz 1 Satz 1 des Universitätsgesetzes (UG) hat der Senat der Universität 
Freiburg am 22. September 2004 die nachstehende Änderung der Studienordnung für den 
Masterstudiengang „Sustainable Forestry and Land Use Management“ vom 4. Oktober 2001 (Amtliche 
Bekanntmachungen Jahrgang 32, Nr. 47, Seiten 256 - 262, vom 4. Oktober 2001) beschlossen. 
 
 
Artikel 1 
 
§ 4 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
„(2) Lehrbereiche, Kern- und Vertiefungsstudium 
Innerhalb der vier Studiensemester stehen den Studierenden 50 Semesterwochen für 
Lehrveranstaltungen zur Verfügung, daneben werden auch Blöcke in der „vorlesungsfreien Zeit“ 
angeboten. 
 
Bei Studienbeginn zum Wintersemester ergeben sich die 50 Semesterwochen aus je 16 Wochen in 
den Wintersemestern und je 12 Wochen in den Sommersemestern. Im letzten Sommersemester 
werden nur 6 Wochen angeboten, die übrige Zeit ist für die Vorbereitung der Abschlussprüfung 
vorgesehen.  
 
Das Kernstudium dient der Sicherstellung einer breiten und umfassenden Ausbildung. Mit dem 
Vertiefungsstudium soll den Studierenden die Möglichkeit zu einer individuellen Vertiefung der 
eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse in den vier Lehrbereichen gegeben werden, wobei Auflagen 
innerhalb des Leistungspunktesystems die gewünschte umfassende Ausbildung entsprechend der 
gewählten Studienrichtung und des ersten Hochschulabschlusses (forstlicher 
Abschluss/nichtforstlicher Abschluss) gemäß Absatz 4 und Absatz 5 sicherstellen. 
 
Kern- und Vertiefungsstudium sind in 4 Lehrbereiche aufgeteilt: Ökologie (LB I), Produktion und 
Nutzung (LB II), Gesellschaft und Wirtschaft (LB III), Studieneinführung und methodische Grundlagen 
(LB IV). 
 
Die vier Lehrbereiche umfassen die unter Ziffer 4.3 der Studienordnung für den Diplomstudiengang 
Forstwissenschaft genannten Studienfächer.“ 
 
 
Artikel 2  Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt zum 1. Oktober 2004 in Kraft. 
 
 
Freiburg, den 30. September 2004 
 
 
gez. 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Wolfgang Jäger 
Rektor 
 
 


